
Halbtageskrippe
Erweiterte Verlängerte 

Öffnungszeiten (VÖZ+ Krippe)

Erweiterte Verlängerte 

Öffnungszeiten (VÖZ+ Krippe)
Ganztageskrippe

30 Betreuungsstunden / Woche 33-35 Betreuungsstunden / Woche 43 Betreuungsstunden / Woche 49 Betreuungsstunden / Woche

514 € +25%

+23% +40%

514 € 643 € 791 € 900 €

479 € 599 € 678 € 772 €

Alleinerziehend 38.915 €

zwei Erwachsene 54.880 € 287,40 359,25 406,80 463,20

382 € 478 € 588 € 669 €

356 € 445 € 502 € 572 €

Alleinerziehend 48.560 €

zwei Erwachsene 64.526 € 213,60 267,00 301,20 343,20

258 € 323 € 397 € 452 €

240 € 300 € 341 € 388 €

Alleinerziehend 58.206 €

zwei Erwachsene 74.172 € 96,00 € 180,00 € 136,40 € 155,20 €

102 € 128 € 157 € 179 €

95 € 119 € 135 € 154 €

Alleinerziehend 67.852 €

zwei Erwachsene 83.816 € 38,00 € 47,50 € 54,00 € 61,60 €

Bei den Elternbeiträgen in blau handelt es sich um die aktuellen Beiträge, welche bereits ab 01.09.2024 gültig sind.

Elternbeiträge der Stadt Rottweil für Krippenplätze

Kindergartenjahr 2025/2026 

Empfehlungssatz 7,3%

Erhöhung FP um insg. 4,2 % aufgrund der 

rückwirkenden Erhöhung des 

Grundfreibetrags im 4.Quartal 2024

Beiträge zuzüglich möglicher Verpflegungskosten. Diese variieren je nach Einrichtung aufgrund verschiedener 
Konzepte.

Empfehlungssatz 2025/2026                   

Bezug VÖZ

gültig ab 01.09.2025 

Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind
Höchstsatz

474,60 540,00Ermäßigung um 40 %
auf 

Einkommensgrenze*
308,40 385,80

Für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 
Jahren

Höchstsatz

Ermäßigung um 40 %
auf 

Einkommensgrenze*
229,20 286,80 352,80 401,40

Für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 
Jahren

Höchstsatz

Ermäßigung um 60 %
auf 

Einkommensgrenze*
103,20 129,20 158,80 180,80

Beitragsfälligkeit für 11 Monate pro Jahr

* Die Einkommensgrenzen ergeben sich aus dem städtischen Familienpass.
Bei Familien mehr als vier Kindern erhöht sich die Einkommensgrenze pro weiteres Kind um 7.716 €.
Bei einem schwerbehinderten Kind mit 100 GdB erfolgt die Ermäßigung unabhängig vom Einkommen.

Für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr 
Kindern unter 18 Jahren

Höchstsatz

Ermäßigung um 60 %
auf 

Einkommensgrenze*
40,80 51,20 62,80 71,60


	Krippen 7,3%
	Kindergarten 7,3%

